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Anlage 2 Niederschrift Nr. 38. Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung
und Polizeibeirat am 19.09.2017 TOP 5.2.1 

Zusammenstellung der Anfragen in Sachen MAZ (Stand: 11.09.2017) 

Erläuterungen: 
Der Bereich Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz der Hansestadt Lübeck hat es 

übernommen, die nachfolgenden Fragen mit den entsprechenden Antworten zum 

Mineralstoff-Aufbereitungs-Zentrum an der Travemünder Landstraße für die Sitzung 

des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und Ordnung zusammenzustellen. Unter 

dem Abschnitt I. sind die Ausführungen des Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 

und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein - Technischer Umweltschutz - 

Dezernat Abfallwirtschaft, Stoffwirtschaft in 24220 Flintbek, Hamburger Chaussee 25 

(LLUR) wiedergegeben. Unter dem Abschnitt II. sind die Ausführungen der 

Hansestadt Lübeck unterteilt nach den zuständigen Stellen aufgeführt. 

Bürgerschaft vom 29. Juni 2017 

Der Bürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft einen Bericht vorzulegen über die 
Auswirkungen des Betriebs des Mineralstoff-Aufbereitungs-Zentrums an der Travemünder 
Landstraße auf die Umwelt. Der Bericht soll insbesondere auf Kritikpunkte eingehen, die in 
dem Gutachten des „Umweltnetzwerks Hamburg - Büro für Umweltfragen“ vom Juni 2017 
genannt werden. Hierzu gehören folgende Fragen: 

1. Ist der Standort des MAZ mit den Kriterien der Flächennutzungsplanung verträglich?

I. Antwort durch das LLUR: 

Ortsplanerische Fragestellungen ergeben sich aus der Prüfung des § 35 Abs. 2 

BauGB, nach dem sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden können, wenn 

öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Eine Beeinträchtigung öffentlicher 

Belange gemäß § 35 Abs. 3 BauGB liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben den 

Darstellungen des Flächennutzungsplans (F-Plan) widerspricht. Der F-Plan weist die 

Fläche für die Gewinnung von Erden und Steinen aus. Formal notwendig wäre die 

Ausweisung als Fläche für die Abfallwirtschaft. Der F-Plan entspricht ganz 

offensichtlich nicht mehr der Realität. Die Hansestadt Lübeck hat in Ihrer 

Stellungnahme vom 22.02.2016 ausgeführt, dass gegen das Vorhaben der Firma 

Scheel keine Bedenken bestehen. In dem Konzept Lübeck 2030 wird die Fläche als 

potentielle Gewerbefläche dargestellt. 

II. Antwort des Bereiches Stadtplanung und Bauordnung der Hansestadt Lübeck:

Die Nutzung durch das MAZ entspricht nicht der Darstellung im Flächennutzungsplan

1989/90 (FNP), der die betreffenden Flächen zusammen mit den südwestlich

angrenzenden Flächen als „Fläche für die Gewinnung von Steinen und Erden“

dargestellt. Der Kiesabbau ist allerdings seit Jahren beendet. Eine Anpassung des

FNP im Hinblick auf die Darstellung von Nachfolgenutzungen auf den nicht mehr

durch den Kiesabbau beanspruchten Flächen ist bisher nicht erfolgt. Im Zuge der

Vorlage VO/2014/01797 „Zukunftsorientierte Stadtentwicklung – Lübeck 2030“ ist die
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Fortschreibung/Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes - unter Beschlusspunkt 2 

von der Bürgerschaft mit Mehrheit am 26.03.2015 beschlossen worden.  

Die Vorbereitungen zur Neuaufstellung laufen. Im Rahmen des Konzeptes 

„Zukunftsorientierte Stadtentwicklung – Lübeck 2030“ sind Suchräume für zukünftige 

Gewerbe- bzw. Wohnbauflächen untersucht und bewertet worden. Dies betrifft u.a. 

die Flächen westlich des Gewerbegebietes Skandinavienkai, die als „G 22“ in 

Kategorie 2 als potenzielle Gewerbefläche für klassisches bzw. hafenaffines Gewerbe 

vorzuhalten und von weiteren konkurrierenden Nutzungen freizuhalten ist. Die 

gegenwärtige Nutzung der Flächen durch das MAZ steht insofern nicht im 

Widerspruch zum Beschluss zur „Zukunftsorientierten Stadtentwicklung – Lübeck 

2030“. 

 

2. Wie sind die Wasser-, Versorgungs- und Entsorgungsanlagen für den Betrieb 

dimensioniert? 

 

I.  Antwort durch das LLUR: 

Frischwasser kann aus einem Brunnen bezogen werden, der sich auf dem Gelände 

der Firma Fischer Beton befindet. Niederschlagswasser versickert auf dem Gelände 

 

 

II. Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Nach hiesiger Kenntnis sind für den nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz 

(BImSchG) genehmigten Betrieb zur Bauschutt-Aufbereitung derzeit keine „Wasser-, 

Versorgungs- und Entsorgungsanlagen“ installiert. 

 

3. Ist der Schutz der benachbarten Wohnanlagen mittels Berieselungsanlagen vor 

Staub gewährleistet? 

 

I. Antwort durch das LLUR:  

In der Genehmigung vom 02.08.2016 sind Auflagen formuliert, die die 

Staubentwicklung nach dem Stand der Technik minimieren sollen. Die Firma Scheel 

hat eine Berieselungsanlagen (Schneekanone) die zur Staubbindung beim Brechen 

eingesetzt werden kann. Für die Staubentwicklung von den Fahrwegen gibt es einen 

Bewässerungswagen, mit dem Wasser ausgebracht werden kann. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 
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4. Wie wird das Grundwasser gegen Versickerung kontaminierten Wassers geschützt? 

Welche Art Basisabdichtung ist vorhanden? Welchen Durchlässigkeitswert hat der 

Untergrund? 

 

I. Antwort durch das LLUR: 

Die untere Wasserbehörde hat gemäß der Stellungnahme vom 15.02.2016 keine 

Bedenken gegen den befristeten Weiterbetrieb des MAZ. Es wurden von der unteren 

Wasserbehörde keine Auflagen oder Hinweise formuliert, die in die Genehmigung 

aufgenommen werden sollten. Die untere Bodenschutzbehörde weist in der 

Stellungnahme vom 15.02.2016 auf Teilversiegelungen sowie Rigolen zur 

Versickerung von Niederschlagswasser hin. Dies ist gefordert für die Lagerung von 

gefährlichen Abfällen. Die Lagerung von gefährlichen Abfällen ist im MAZ nicht 

zugelassen. Eine Basisabdichtung ist dem LLUR nicht bekannt. 
 

 

II.  Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

a) Es wurde bei den früheren Genehmigungsverfahren (2006, 2011) nach BImSchG 

zu der o.a. Bauschutt-Aufbereitungsanlage von der unteren Wasserbehörde kein 

Erfordernis für Maßnahmen gegen das Einsickern von Sickerwasser aus dem 

Anlagen-Bereich gesehen, da mit keinem Anfall von schädlich verunreinigtem 

Sickerwasser gerechnet wurde. Es liegt auch keine besondere „Basisabdichtung“ 

(z.B. bei regelrechten Deponien gefordert) vor. Durchlässigkeitswerte (Kf-Werte) 

liegen für den Bereich der Bauschutt-Aufbereitungsanlage hier nicht vor.  

 

b) Gemäß der am 01.08.2017 in Kraft getretenen neuen Verordnung über Anlagen 

zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) ist folgende Rechtslage 

neu gegeben. Nach § 4 AwSV ist der Betreiber verpflichtet, die Gefährlichkeit als 

nicht wassergefährdet nachzuweisen oder nach der Nummer 3 des § 10 Abs. 1 

AwSV ein festes Gemisch (wie z.B. Bauschutt) als nicht wassergefährdend 

eingestuft werden kann, wenn der Bauschutt der Einbauklasse Z0 oder Z1.1 der 

Mitteilung Nr. 20 der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA M20) 

entspricht. In diesem Falle sind weder Versiegelungen noch „Basisabdichtungen“ 

erforderlich. Hierzu ist die untere Wasserbehörde mit der obersten 

Wasserbehörde in Kontakt, um prüfen zu lassen, ob dem MAZ-Betreiber aufgrund 

der geänderten Rechtslage durch die Genehmigungsbehörde (LLUR) oder der 

unteren Wasserbehörde auferlegt werden kann, ein Gutachten vorzulegen, der 

eine Einstufung der Wassergefährdung des genehmigten Materials vornehmen 

soll. Dadurch soll herausgefunden werden, ob im Nachhinein über die Art der 

Rückhaltung von Niederschlagswasser auf dem in Rede stehenden 

Betriebsgrundstück neu zu entscheiden ist.  

 

c) Antwort durch die untere Bodenschutzbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Mit dem Hinweis der unteren Bodenschutzbehörde vom 19.01.2016 an das 

LLUR, nach dem darauf zu achten ist, dass die entsprechenden Lagerflächen auf 

dem Betriebsgrundstück wegen der Bitumengemische ausrechend versiegelt 

werden sollten, ist die LLUR-Genehmigung vom 02.08.2016 entsprechend 

abgefasst worden. Danach ist unter Nummer 3.3.7 (Straßenaufbruch) geregelt 

worden, dass kein pechhaltiges oder mit gefährlichen Stoffen belastetes Material 

angenommen werden darf. Des Weiteren ist dem LLUR zusammen mit der 

Jahresauswertung ein Nachweis vorzulegen ist, dass keine gefährlichen Abfälle 

angenommen worden sind. Aus diesen Gründen wurden keine weitergehenden 
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Maßnahmen gegen die Versickerung von Oberflächenwasser für erforderlich 

gehalten. 

 

5. Welche technischen Bestimmungen enthält das Entwässerungskonzept für das 

Betriebsgelände? 

 

I. Antwort durch das LLUR: 

Die Anforderung eines Abwasserkonzeptes war nicht gegeben. 
 

 

II. Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Aufgrund des unter Abschnitt III. (Hinweise) unter Nummer 3 stehenden 

Ausführungen in der LLUR-Genehmigung vom 02.08.2016, nach denen auf die 

Antragsunterlagen Bezug genommen wird, ist darauf hinzuweisen, dass zum Thema 

Boden/Wasser im Anlagenbereich Teilversiegelungen sowie Rigolen zur 

Versickerung von Niederschlagswässern auf dem Betriebsgrundstück bestehen 

sollen, so dass kein Entwässerungskonzept gefordert worden ist. Somit liegt kein 

„Entwässerungskonzept“ für das Gelände der Mineralstoff-/Bauschutt-

Aufbereitungsanlage vor, so dass hierzu keine technischen Bestimmungen existieren. 

 

 

6. Werden die Lärmgrenzwerte gegenüber den umgebenden Wohngebieten 

eingehalten? Wie hoch sind die Lärmemissionen und -immissionen im Einzelnen? 

 

I. Antwort durch das LLUR: 

Die maßgeblichen Immissionsorte sind das Wohnhaus Ivendorfer Landstraße 101 und 

das Wohnhaus Travemünder Landstraße 274. In der Genehmigung vom 02.08.2016 

wurde die Wohnbebauung an der Travemünder Landstraße 274 als Gewerbegebiet 

eingestuft. Maßgeblich dafür war, dass diese Einzelhäuser auf beiden Seiten von 

Gewerbe umgeben sind. Ob die Einstufung haltbar ist, oder ob diesen Wohngebäuden 

ein höherer Schutzanspruch zuzubilligen ist, wird im Widerspruchsverfahren geprüft.  

Die prognostizierten Beurteilungspegel in dem Gutachten sind mit 79,60 dB(A) für die 

Wohnbebauung an der Travemünder Landstraße 274 zu hoch. Zulässig im 

Gewerbegebiet sind gemäß der Genehmigung 62 dB(A) (65 dB(A) abzüglich 3 dB(A)). 

Die Wohnbebauung an der Ivendorfer Landstraße 101 wird in der Genehmigung als 

Mischgebiet eingestuft. Die prognostizierten Beurteilungspegel in dem Gutachten sind 

mit 68,62 dB(A) auch für die Wohnbebauung an der Ivendorfer Landstraße 101 zu 

hoch. Zulässig im Mischgebiet sind gemäß der Genehmigung 57 dB(A). 
 

 

II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 
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7. Wie und in welchem zeitlichen Rhythmus erfolgt die Kontrolle der Einhaltung der 

Umweltauflagen? 

 

I. Antwort durch das LLUR: 

Zurzeit erfolgt eine Kontrolle der Umweltauflagen alle 4 – 8 Wochen durch das LLUR. 

Grundsätzlich gibt es keine gesetzlichen Vorgaben zur Häufigkeit der 

Betriebsüberwachung vor Ort. Der „Plan für Umweltinspektionen für Anlagen nach 

dem BImSchG“ aus dem Jahr 2002 sieht für eine Anlage dieser Art eine Vor-Ort-

Überwachung im Abstand von drei Jahren vor. 

 

 

II. Antwort durch die untere Gesundheitsbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Zunächst sind die Einzelfallregelungen der LLUR-Genehmigung vom 02.08.2016 zur 

Kontrolle der Umweltauflagen, insbesondere zu Staub- und Lärmemissionen 

maßgebend, die auch vom LLUR als Genehmigungsbehörde zu kontrollieren sind. 

 

a) Untere Gesundheitsbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Als Aufgabe hat die untere Gesundheitsbehörde bei der Überwachung der 

gesundheitlichen Auswirkungen der Immissionen (wie Staub und Lärm) auf 

die Anwohner der MAZ-Anlage keine direkten Zuständigkeiten, soweit es sich 

wie hier um gewerbliche Anlagen handelt. Das LLUR ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 

a) ImSchV-ZustVO 2008 (Schleswig-Holsteinische Landesverordnung über 

die zuständigen Behörden nach immissionsschutzrechtlichen sowie sonstigen 

technischen und medienübergreifenden Vorschriften des Umweltschutzes 

2008) zuständige Behörde im Sinne des § 52 BImSchG, soweit es sich um 

gewerbliche Anlagen handelt, wie es bei der in Rede stehenden MAZ-Anlage 

der Fall ist.  

Die untere Gesundheitsbehörde der Hansestadt Lübeck vertritt die 

Auffassung, dass für ein Tätigwerden nach dem Gesundheitsdienstgesetz 

(GDG) als Gesundheitsbehörde über diese einzelfallbezogenen gewerblichen 

Aspekte hinaus zusätzliche umweltbezogenen Aspekte hinzukommen 

müssen. Dies wäre z.B. der Fall, wenn nicht nur einzelne Beschwerden 

vorliegen, sondern aufgrund von zusätzlichen Informationen vor Ort aus der 

Bevölkerung oder von anderen Stellen allgemeine Auffälligkeiten, wie z.B. 

erhöhte Krankenstände (z.B. Bronchitis) bekannt werden. Diese Umstände 

liegen hier jedoch nicht vor. 

 

b) Antwort durch die untere Naturschutzbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Die untere Naturschutzbehörde nimmt nach Bedarf mit einem Vertreter des 

MAZ-Betreibers Begehungen zum Schutze der Knickabstände auf dem 

Gelände des MAZ vor. Die zuletzt durchgeführte Begehung fand am 

09.08.2017 statt. 
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8. Wie viel Tonnen kontaminierter Schutt wird jährlich in das MAZ verbracht und wie viel 

LKW-Ladungen sind es? 

 

I. Antwort durch das LLUR: 

Gefährliche Abfälle sind weder zur Behandlung noch zur Lagerung zugelassen. 

Die zugelassene Durchsatzleistung der Anlage beträgt 185.000 t/a. 

Die zugelassene Lagerkapazität für alle Abfälle beträgt 43.000 t. 

Laut Staubgutachten wird mit tägl. 70 LKW pro Tag für die Anlieferungen und den 

Abtransport gerechnet. 

 

 

II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 
 

 

9. Ferner ist eine Prüfung darüber durchzuführen, welche Möglichkeiten die Hansestadt 

Lübeck hat, gegen die Genehmigung des Mineralstoff-Aufbereitungs-Zentrums (MAZ) 

durch das Land Schleswig-Holstein juristisch vorzugehen. 

 

I. Keine Betroffenheit des LLUR: 

 

II. Antwort des Bereiches Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz: 

Nach Auffassung des Bereiches Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz der 

Hansestadt Lübeck ist die Hansestadt von der erteilten Genehmigung des LLUR für 

den Betrieb des MAZ nicht in ihren eigenen Rechten verletzt, so dass sie nicht den 

Rechtsweg gegen die erteilte Genehmigung beschreiten kann. Vielmehr ist die 

Hansestadt im Genehmigungsverfahren ordnungsgemäß beteiligt worden. Gegen die 

bestandskräftige Genehmigung des LLUR kann somit die Hansestadt juristisch nicht 

vorgehen. 

Des Weiteren besteht jedoch durch die oberste Wasserbehörde die Möglichkeit, ein 

Weisungsrecht gegenüber den nachgeordneten Behörden auszuüben, wenn dies aus 

Gründen der Rechtmäßigkeit geboten ist. Dieses Weisungsrecht besteht 

beispielsweise gegenüber dem LLUR oder der unteren Wasserbehörde, so dass ein 

rechtsstaatliches Handeln gewährleistet bleibt. 
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Fragen der Ausschussmitglieder des Ausschusses für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung zur Vorbereitung der Septembersitzung des Ausschusses für Umwelt, 

Sicherheit und Ordnung mit der Bitte, über Stellungnahmen zu vorliegenden 

Bürgerschafts- und Ausschussanträgen und -anfragen hinaus, dem Ausschuss eine 

Antwort vor der Sitzung zwecks sorgfältiger und gewissenhafter Vorbereitung 

zukommen zu lassen. 

 

1. Von welchem Datum stammt die jüngste jährliche vom Mineralstoff-Aufbereitungs-
Zentrum (MAZ) eingereichte Dokumentation, die auch gesundheits- und 
umweltrelevante Betriebsabläufe darstellt? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Die Scheel Erdbau GmbH legt jährlich die in der Genehmigung geforderte 

Jahresübersicht vor, zuletzt am 02.06.2017 für das Jahr 2016. Die Jahresübersicht 

enthält Angaben zu Art und Menge der angenommenen Abfälle. Sie enthält 

dagegen keine Angaben zur Anzahl der Anlieferungsvorgänge, zur Dauer des 

Brecherbetriebes oder zur Nutzung der Berieselungsanlage. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 
 

2. Stimmt der in der Dokumentation dargestellte Lagerbestand mit dem tatsächlichen 
Lagerbestand zum gleichen Zeitpunkt überein? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Über die Lagermengen bestehen zwar unterschiedliche Auffassungen zwischen 

dem LLUR und der Firma Scheel. Auch die Angaben der Fa. Scheel räumen aber 

eine Überschreitung der zulässigen Lagermenge ein. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 
 

3. Falls nicht: welche Maßnahmen hat das LLUR veranlasst, damit der genehmigte 
Zustand wieder hergestellt wird. 

a. Gleichzeitig wird um Einsicht bzw. Kenntnisgabe der jüngsten jährlichen 
Dokumentation des MAZ gebeten. 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Am 25.07.2017 wurde gemäß § 20 Abs. 2 BImSchG angeordnet, die genehmigte 

Lagerhöhe von 3,5 m zur Begrenzung der Staubemissionen herzustellen. 

zu a)  

In der Jahresübersicht vom 25.07.2017 gibt der Betreiber einen Lagerbestand zum 

Jahresende 2016 von 55.836 t an. Zugelassen sind 43.000 t. Eine Auswertung der 

Jahresübersichten der Vorjahre zeigt eine Einhaltung der genehmigten 

Lagermengen in den vergangenen 5 Jahren. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 
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4. Es gibt augenscheinlich (Juni 2017) keine Annahmestelle im MAZ, so wie in der 
Antragstellung vorgesehen. Falls dies zutrifft: gibt es eine Ausnahmeerlaubnis, die 
einen Betrieb ohne Annahmestelle zulässt? 

 

I. Antwort durch das LLUR: 

Im Eingangsbereich erfolgt lt. Anlagen- und Betriebsbeschreibung Nr. 3.1.2.1 „die 

Eingangskontrolle des angelieferten Rohmaterials“. Für diese Stelle gibt es weder 

im Antrag noch in der Genehmigung technische oder bauliche Vorgaben. 
 
 

II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 
 
 

5. Gibt es eine Schmutzwasser- und Regenwasser-Entsorgung auf dem MAZ-
Gelände? 

 

I. Antwort durch das LLUR: 
Das Regenwasser versickert auf dem Gelände.  

 
 

II. Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Nein. Es ist nach hiesiger Kenntnis kein Anschluss an die Regenwasser (RW) – 

bzw. Schmutzwasser (SW)-Kanalisation vorhanden. 

 
 

6. Wie erfolgt diese? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Das Regenwasser versickert auf dem Gelände.  
 
 

II. Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Da kein Anschluss an die Regenwasser-Kanalisation besteht, versickert das 

Regenwasser auf dem Gelände. 

 

 

7. Gibt es Rigolen auf dem Gelände? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 
Nein.  

 
 

II. Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Hierzu ist anzumerken, dass die untere Wasserbehörde keine Rigolen auf dem 

Betriebsgelände des MAZ erkennen konnte. 
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8. Es gibt augenscheinlich (Juni 2017) keine flächendeckende Benetzung gegen 
Staubentwicklung und auch keine Kreiselsprenger, so wie in Gutachten und in der 
Genehmigung vorgesehen? Wenn diese Wahrnehmung zutrifft: auf welcher 
Genehmigungsgrundlage findet der Betrieb statt? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

In der Genehmigung vom 02.08.2016 sind Auflagen formuliert, die die 

Staubentwicklung nach dem Stand der Technik minimieren sollen. Die Firma Scheel 

hat eine Berieselungsanlage (Schneekanone), die zur Staubbindung beim Brechen 

eingesetzt werden kann. Für die Staubentwicklung von den Fahrwegen gibt es 

einen Bewässerungswagen, mit dem Wasser ausgebracht werden kann. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 
 

9. Wie sind unterschiedliche Angaben zur Größe des Areals zwischen 3,4 Hektar und 
8,6 Hektar zu erklären? Welche Größe des Areals wurde für die Erteilung der 
Genehmigung zugrunde gelegt? Ist die Größe des Areals für die Menge der 
aufzubereitenden Mineralstoffe maßgebend? Welche Mengen wurden aufgrund 
welcher Größe des Areals genehmigt? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Die Lagermenge wurde antragsgemäß auf 43.000 t begrenzt. Die Grundstücks-

größe war insoweit nicht maßgeblich. Das Formular 13.1 des Antrags gibt eine 

Betriebsgrundstücksfläche von 34.463m² (also 3,4 Hektar) an. Eine Angabe von 8,6 

ha ist in den Antragsunterlagen nicht zu finden. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 
 

10. Dem Augenschein nach (Juni 2017) liegen auf dem MAZ-Gelände Materialien aus 
Straßenaufbrüchen der Abfallkategorie „bitumenhaltige Abfälle“ zusammen mit 
anderen Materialien. Ist eine getrennte Lagerung laut Genehmigung nicht 
erforderlich? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Bei einem Ortstermin am 13.6.2017 wurde kein mit anderen Abfällen vermischter 

Straßenaufbruch vorgefunden. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 
 

11. Warum sind die beiden auf dem Grundstück befindlichen Teiche zugeschüttet 
worden? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Das ist dem LLUR nicht bekannt.  

 
II. Antwort durch die untere Naturschutzbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Nach Aussage der unteren Naturschutzbehörde handelte es sich bei den beiden 

verfüllten Teichen um nicht ständig Wasser führende Kleingewässer.  
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Sie lagen in der für die MAZ geplanten Betriebsfläche und konnten somit nicht 

erhalten werden. Für die Beseitigung der Kleingewässer wurde im Rahmen des 

Genehmigungsbescheides des LLUR vom 02.03.2011 (Az. 732-580.40-71/03) 

entsprechender Ausgleich festgesetzt. Der Ausgleich erfolgte sodann aufgrund der 

Mitteilung des LLUR vom 28.12.2012 durch ein Ökokontonachweis, der vom LLUR 

akzeptiert wurde. Die untere Naturschutzbehörde hat mit ihrem 

Anerkennungsbescheid vom 30.09.2014 aus dem Ökokonto des Kreises Herzogtum 

Lauenburg 47.102 Ökopunkte als Ausgleichsmaßnahme für den Neubau einer 

Mineral-Aufbereitungsanlage in der Gemarkung Pöppendorf, Flur 1 Flurstück 39/7 

erhalten und anerkannt. Damit ist der erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich 

für die mit der Errichtung und den Betrieb des MAZ verursachten Eingriffe erbracht 

worden.   

 
12. Sind die vorgeschriebenen Wälle errichtet? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Die Genehmigung vom 2.08.2017 für das MAZ in Travemünde enthält keine 

Auflagen zur Errichtung eines Walls 

 
 

II. Antwort durch die untere Naturschutzbehörde der Hansestadt Lübeck: 
Im Zuge der Kiesabbaugenehmigung der unteren Naturschutzbehörde vom 
04.04.2016 ist unter Nummer 2.5 (Renaturierungs– und Ausgleichsmaßnahmen) zum 
Vorhabengrundstück festgesetzt worden, dass die Erstellung eines Walles gemäß 
dem als Anlage beigefügten Landschaftspflegerischen Begleitplan vorzunehmen ist. 
Dieser Wall, gelegen zur Travemünder Landstraße Nr. 226, ist errichtet und bepflanzt 
worden. Ein naturschutzrechtliches Tätigwerden ist erkennbar nicht erforderlich. 
Herzustellende Wälle nach der LLUR-Genehmigung vom 02.08.2016 sind nicht 
bekannt. 
 
 

13. Warum gibt es kein Eingangsschild mit Hinweis auf den Betreiber der Anlage? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Auf die Errichtung eines Schildes wurde vom Betreiber abgesehen, da keine 

regelmäßigen Fremdanlieferungen durch gewerbliche oder private Kunden 

stattfinden. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 
 

14. Sind die Habitatsverbesserungen für die Zauneidechsen, wie in der Genehmigung 
vorgesehen, errichtet? 
 

I. Keine Betroffenheit des LLUR: 
 
 

II. Antwort durch die untere Naturschutzbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Nach Aussage der unteren Naturschutzbehörde sind die angeordneten 

Habitatsverbesserungen für die Zauneidechse umgesetzt worden. Allerdings wurde 

bei der Überprüfung der Maßnahme festgestellt, dass die Größe der Ausführungen 

nicht vollständig den Vorgaben in der Genehmigung entspricht.  
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Eine Nachbesserung ist aber nach Beurteilung der unteren Naturschutzbehörde 

zurzeit aus artenschutzfachlichen Erwägungen nicht möglich, da die errichteten 

Habitate bereits von Zauneidechsen besiedelt sein können. Die letzte Begehung 

dieser Habitate fand am 09.08.2017 statt. Zauneidechsen konnten jedoch nicht 

beobachtet werden. 

 
15. Sind die Flächen unter den Halden (Basis bzw. Untergrund) gegen Sickerwässer 

versiegelt? Wenn Ja, mit welchen Stoffen? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Eine solche Versiegelung wurde nicht gefordert. Eine Basisabdichtung ist dem LLUR 

nicht bekannt. 

 

Die untere Wasserbehörde hat gemäß der Stellungnahme vom 15.02.2016 keine 

Bedenken gegen den befristeten Weiterbetrieb des MAZ in der bisherigen Form. Sie 

hat keine Auflagen oder Hinweise formuliert, die in die Genehmigung aufgenommen 

werden sollten.  

 

Die untere Bodenschutzbehörde weist in der Stellungnahme vom 15.02.2016 zwar 

auf Teilversiegelungen sowie Rigolen zur Versickerung von Niederschlagswasser hin. 

Sie stellt dies jedoch in den Zusammenhang mit der Lagerung von gefährlichen 

Abfällen. Die Lagerung von gefährlichen Abfällen ist im MAZ nicht zugelassen. 

 
 

II. Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Die Flächen unter den Halden (Basis bzw. Untergrund) sind nicht gezielt „gegen 
Sickerwässer“ versiegelt worden. In Teilbereichen liegen Halden über asphaltierter 
Straße bzw. Zuwegung zum benachbarten Betonwerk (Fischer Betonwerk GmbH & 
Co. KG). Nach der LLUR-Genehmigung vom 02.08.2016 soll es nach den 
Antragsunterlagen Teilversiegelungen sowie Rigolen geben (Abschnitt III –Hinweise- 
Nummer 3). 

 
 

16. Warum stuft das LLUR trotz schriftlichen Hinweises seitens des Bauamtes das 
Gebiet Travemünder Landstraße 274 und 276 noch immer als Gewerbegebiet ein, 
obwohl das Bauamt auf den richterlichen Beschluss des Wohnrechts verwiesen hat? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Bei den beiden Häuser Travemünder Landstraße 274 und 276 handelt es sich um 

eine Einzelbebauung im Außenbereich, die nach mündlicher Auskunft der Fa. Scheel 

im Zusammenhang mit der früheren Kiesgrube errichtet wurden. 

 

Im Schreiben vom 23.02.2011 (d.h. zur Vorläufergenehmigung) der Bauordnung der 

Hansestadt Lübeck wird die Wohnnutzung der Gebäude auf den Grundstücken an 

der Travemünder Landstraße 274 und 276 durch Verwaltungsgerichtbarkeit bestätigt. 

Nachdem auf dieses Schreiben im Verfahren 2016 nicht hingewiesen wurde, blieb es 

leider unberücksichtigt. Es gab auch keine Beschwerden der Bewohner beim LLUR. 

 
Die Einstufung als Gewerbegebiet ist eine Ermessensentscheidung. Sie erfolgte, weil 

diese Gebäude einzeln zwischen Gewerbe (Fischerbeton, MAZ, Reiterhof) liegen. Die 

zukünftige Nutzung des Gebietes (Fischerbeton, MAZ) wird laut Konzept 2030 

gewerblich sein. 
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II. Antwort des Bereiches Stadtplanung und Bauordnung der Hansestadt Lübeck: 

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang der Umstand, nach dem die bestehenden 

Gebäude als Betriebswohnungen befristet auf Widerruf (bis Mai 1968) genehmigt 

wurden. In einem Gerichtsverfahren wurde entschieden, dass der Widerruf nach ca. 

30 Jahren durch die Hansestadt Lübeck nicht rechtens ist, die Wohnnutzung damit 

nicht versagt werden kann, auch wenn die damaligen Genehmigungen nicht rechtens 

waren. 

Die betroffenen Flächen mit den drei Bestandsgebäuden sind nach wie vor als 

Außenbereich gemäß § 35 BauGB anzusehen, es ist auch nicht beabsichtigt, die 

Wohnnutzung an diesem Standort zu festigen oder gar zu erweitern. Im 

Zusammenhang mit den mittelfristig beabsichtigten Erweiterungen der 

Gewerbegebiete ist eine Auflösung der Wohnnutzung zu prüfen. 

 
17. Toleriert das LLUR die Angaben bezüglich der vom Gutachter der Firma Scheel 

Erdbau ermittelten Lärmüberschreitungen? Wenn dem so ist: aus welchen Gründen? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Eine Tolerierung erfolgt nicht. 

 

Auf Verlangen der zuständigen Überwachungsbehörde (LLUR), insbesondere im 

Falle wiederholter Lärmbeschwerden, hat der Betreiber durch ein 

Lärmschutzgutachten einer nach § 29b BImSchG bekannt gegebenen Stelle 

nachzuweisen, dass die in der Genehmigung genannten Immissionsrichtwerte nicht 

überschritten werden. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 
 

18. Hat das LLUR die Lärmimmission in der Travemünder Landstraße 274 und 276 unter 
Vollbetrieb überprüft? Wenn ja, welche Werte wurden gemessen? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Nein, nicht unter Vollbetrieb. Am 13.06.2017 ergab eine orientierende Schallmessung 

an der Travemünder Landstraße 274 durch das LLUR einen LATM5 von 55,9 dB(A). 

Die Messdauer betrug 2 Minuten. In Betrieb waren ein Bagger und der Brecher. 

Gemäß der Genehmigung vom 02.08.2016 wären die Immissionsrichtwerte für 

Gewerbegebiete vom 62dB(A) eingehalten. 

 

Trotzdem wurde mit Datum vom 25.07.2017 eine Lärmmessung aus besonderem 

Anlass gemäß § 26 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) angeordnet. Das 

Ergebnis steht noch aus. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 
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19. Ist die Zuverlässigkeit und Sachkunde des Personals seitens des LLUR überprüft 
worden? Mit welchem Ergebnis? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Zertifikate zum Nachweis der Fachkunde gemäß  

 

 § 11 EfbV (Entsorgungsfachbetriebeverordnung) ,  

 § 5 Abs. 3 AbflAEV (§ 5 Fachkunde von Erlaubnispflichtigen nach Anzeige- und 

Erlaubnisverordnung - AbfAEV),  

 § 59 KrWG (Betriebsbeauftragter für Abfall) und  

 § 7 Nr. 2 5. BImSchV (Immissionsschutzbeauftragter) 

liegen vor. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 
 

20. Warum hat das LLUR auch für den Weiterbetrieb der Anlage ab 2016 das alte 
Gutachten aus dem Jahre 2000/ 2005 akzeptiert und nicht ein neues aktualisiertes 
Gutachten angefordert? 

 

I. Antwort durch das LLUR: 

Sowohl für das Lärmgutachten als auch das Staubgutachten wurden Anlagenteile, 

Quellen und Tätigkeiten aus den Gutachten von 2002 übernommen. Gemäß der 

Aussage der Fa. Scheel im Gutachten werden im MAZ in Pöppendorf die gleichen 

Maschinen und Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Der Antrag für die Genehmigung 

vom 02.08.2016 enthält Datenblätter für eben diese Aggregate. 
 

 

II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 
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Fragen der SPD an LLUR zum Thema „MAZ Kücknitz, Travemünder Allee“ 

Antwort des LLUR erbeten bis zum 1. September 2017, damit sinnvolle fachliche Beratung in 

der September-Sitzung möglich wird.  

1. Werden Lärmgrenzwerte (a) für Gewerbesiedlung (b) für Wohnsiedlung bei den 
dichtesten Wohnbebauungen tagsüber und nachts eingehalten? Wie hoch ist der 
Lärm im Einzelnen? 

 
I. Antwort durch das LLUR: 

Am 13.06.2017 ergab eine orientierende Schallmessung an der Travemünder 

Landstraße 274 durch das LLUR einen LATM5 von 55,9 dB(A). Die Messdauer 

betrug 2 Minuten. In Betrieb waren ein Bagger und der Brecher. Gemäß der 

Genehmigung vom 02.08.2016 wären die Immissionsrichtwerte für Gewerbegebiete 

vom 62dB(A) eingehalten. 

 

Trotzdem wurde mit Datum vom 25.07.2017 eine Lärmmessung aus besonderem 

Anlass gemäß § 26 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) angeordnet. Das 

Ergebnis steht noch aus. 

 
II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 
 

2. Reichen die „Wasserberieselungsanlagen“ im tatsächlichen Betrieb aus, um die 
Anwohner vor Staubbelästigung zu bewahren? Und wird von der Berieselungsanlage 
genügend Gebrauch gemacht, um Anwohner vor Staubaufwirbelungen zu schützen? 
Ist der Schutz der benachbarten Wohnanlagen mittels Berieselungsanlagen vor 
Staub gewährleistet? Wie sind die Wasserversorgungs- und –entsorgungsanlagen für 
den Betrieb dimensioniert und für welche Menge wären sie ausreichend? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

In der Genehmigung vom 02.08.2016 sind Auflagen formuliert, die die Staubent-

wicklung nach dem Stand der Technik minimieren sollen. 

 

Die Firma Scheel hat eine Berieselungsanlage (Schneekanone) die zur Staubbindung 

beim Brechen eingesetzt werden kann. Für die Staubentwicklung von den Fahrwegen 

gibt es einen Bewässerungswagen, mit dem Wasser ausgebracht werden kann. 

Frischwasser kann aus einem Brunnen bezogen werden, der sich auf dem Gelände 

der Firma Fischer Beton befindet. 

 

 

II. Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Die vom LLUR als Genehmigungsbehörde in ihrer Genehmigung vom 02.08.2016 

(nach § 16 BImSchG) unter Kap. 2.3 zur Minimierung der Staubentwicklung 

geforderte Verdüsung von Wasser wird nach Angaben des Betreibers durch 

entsprechende Tankwagen (mit Wassertanks) sichergestellt. 
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3. Wie wird das Grundwasser vor Versickerung von mit Schadstoffen belastetem Boden 
geschützt? Gibt es regelmäßige Messungen und wenn ja, von welchen 
Grundwasserparametern? Welche Basisabdichtung ist vorhanden? Welchen 
Durchlässigkeitswert hat der Untergrund? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Die untere Wasserbehörde hat gemäß der Stellungnahme vom 15.02.2016 keine 

Bedenken gegen den befristeten Weiterbetrieb des MAZ. 

 

Es wurden von der unteren Wasserbehörde keine Auflagen oder Hinweise formuliert, 

die in die Genehmigung aufgenommen werden sollten.  

 

Die untere Bodenschutzbehörde weist in der Stellungnahme vom 15.02.2016 auf 

Teilversiegelungen sowie Rigolen zur Versickerung von Niederschlagswasser hin. 

Dies ist gefordert für die Lagerung von gefährlichen Abfällen. Die Lagerung von 

gefährlichen Abfällen ist im MAZ nicht zugelassen. 

 

Die Anforderung von regelmäßigen Messungen von Grundwasserparametern ist nicht 

bekannt. Eine Basisabdichtung ist dem LLUR nicht bekannt. 
 

 

II. Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Es wurde bei den früheren Genehmigungsverfahren (2006, 2011) nach 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) zu der in Rede stehenden Bauschutt-

Aufbereitungsanlage von der unteren Wasserbehörde kein Erfordernis für 

Maßnahmen gegen das Einsickern von Sickerwasser aus dem Anlagen-Bereich 

gesehen, da mit keinem Anfall von schädlich verunreinigtem Sickerwasser gerechnet 

wurde. Es liegt auch keine besondere „Basisabdichtung“ (wie bei regelrechten 

Deponien gefordert) vor. Durchlässigkeitsbeiwerte (Kf-Werte) liegen für den Bereich 

der Bauschutt-Aufbereitungsanlage hier ebenfalls nicht vor. Auf die Ausführungen 

unter Nummer 4 Abschnitt II. auf Seite 3 zu dieser Nachfrage wird ausdrücklich 

Bezug genommen. 

4. Welche technischen Bestimmungen enthält das Entwässerungskonzept für das 
Betriebsgelände? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Die Anforderung eines Abwasserkonzeptes war nicht gegeben. 
 

 

II. Antwort durch die untere Wasserbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Da kein Entwässerungskonzept für das Betriebsgelände der Mineralstoff-/Bauschutt-

Aufbereitungsanlage vorliegt, gibt es auch keine technischen Bestimmungen hierzu. 
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5. Welche genauen Auflagen zum Betrieb dieser Anlage gibt es seitens des LLUR? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Die Genehmigung vom 02.8.2016 liegt diesem Schreiben als Anlage (Anlage 1) bei. 
 

 

II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 

 

6. Wie und in welchem zeitlichen Rhythmus wird die Einhaltung dieser Auflagen zum 
Betrieb der Anlage a) seitens des LLUR b) seitens einer anderen Behörde, die 
prüfpflichtig ist geprüft? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Zurzeit erfolgt eine Kontrolle der Umweltauflagen alle 4 – 8 Wochen durch das LLUR 

Der Rhythmus der Überprüfung von Auflagen durch andere Behörden erfolgt in deren 

eigener Zuständigkeit.  

 
II. Antwort der unteren Naturschutzbehörde der Hansestadt Lübeck: 

Die Überprüfung von naturschutzrechtlichen Auflagen erfolgt nach Bedarf. 
 
 

7. Kann die Hansestadt Lübeck Empfehlungen oder gar Anordnungen treffen, Auflagen 
zu ändern? 

 
I. Keine Betroffenheit des LLUR: 

 

II.  Antwort des Bereiches Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz: 

a)  Empfehlungen kann die Hansestadt Lübeck jederzeit aussprechen.  

b)  Es können jedoch nicht gegen andere staatliche Hoheitsträger Anordnungen 

getroffen werden.  

c)  Daneben besteht jedoch durch die oberste Wasserbehörde die Möglichkeit, ein 

Weisungsrecht gegenüber den nachgeordneten Behörden auszuüben, wenn dies 

aus Gründen der Rechtmäßigkeit geboten ist. 

 

8. Ist der Standort des MAZ mit den Kriterien der Flächennutzungsplanung verträglich? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Ortsplanerische Fragestellungen ergeben sich aus der Prüfung des § 35 Abs. 2 

BauGB, nach dem sonstige Vorhaben im Einzelfall zugelassen werden können, wenn 

öffentliche Belange nicht beeinträchtigt werden. Eine Beeinträchtigung öffentlicher 

Belange gemäß § 35 Abs. 3 BauGB liegt insbesondere vor, wenn das Vorhaben den 

Darstellungen des Flächennutzungsplans widerspricht. Der F-Plan weist die Fläche 

für die Gewinnung von Erden und Steinen aus. Formal notwendig wäre die 

Ausweisung als Fläche für die Abfallwirtschaft. Der F-Plan entspricht ganz 

offensichtlich nicht mehr der Realität.  
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Die Hansestadt Lübeck hat in Ihrer Stellungnahme vom 22.02.2016 ausgeführt, dass 

gegen das Vorhaben der Firma Scheel keine Bedenken bestehen. In dem Konzept 

Lübeck 2030 wird die Fläche als potentielle Gewerbefläche dargestellt. 

 

II. Antwort des Bereiches Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz: 

Es wird auf die Aussage des Bereiches Stadtplanung und Bauordnung unter Nummer 

1 Abschnitt II. auf Seite 1 dieses Fragenkataloges Bezug genommen. 

 

 

9. Wie viel Tonnen von a) Schutt b) kontaminiertem Schutt wird jährlich in das MAZ a) 
tatsächlich verbracht b) bzw. ist maximal erlaubt? 
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Gefährliche Abfälle sind nicht zugelassen. 

Die zugelassene Lagerkapazität für alle zugelassenen Abfälle beträgt 43.000 t. 
 

 

II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 

Zusatzfragen: 

1. Geschieht die gegenwärtige Bauschutt-Verarbeitung hinsichtlich der Lärm- und 

Staub-Emissionen und -Immissionen im Rahmen der bestehenden Genehmigungen?  
 

I. Antwort durch das LLUR: 

Ja - mit folgenden Einschränkungen: 

- Die unter Nummer 2.2 der Genehmigung vom 02.08.2016 genannten 

Immissionsrichtwerte stehen im Widerspruch zur Immissionsprognose aus dem 

Genehmigungsantrag. 

- Die zulässige Lagermenge ist überschritten. 

Gegen die Genehmigung sind Widersprüche eingegangen. Gegenwärtig wird unter 

fachlichen und rechtlichen Aspekten geprüft, ob den Widersprüchen abgeholfen 

werden kann. 

II. Keine Betroffenheit der Hansestadt Lübeck: 

 

2. Wie lautet die Stellungnahme der Hansestadt Lübeck (bzw. des Fachbereichs 3) im 

Rahmen des Genehmigungs-Verfahrens des Landes S-H hinsichtlich der mit dem 

Betrieb verbundenen Lärm- und Staub-Emissionen und -Immissionen? 

I. Antwort durch das LLUR: 

Die Stellungnahmen vom 21.01.2016 (Anlage 2) sowie vom 15.02.2016 

(Anlage 3) liegen dieser Antwort bei. 
 

II. Antwort der Hansestadt Lübeck: 

Es wird auf die Antwort des LLUR Bezug genommen. 
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Anlagen:  

 

1. Genehmigung des LLUR gem. § 16 BImSchG vom 02.08.2016. 

2. Stellungnahme des Bereiches Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz 

vom 21.01.2016.  

3. Stellungnahme des Bereiches Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz 

vom 15.02.2016 
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